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Alkoholverbotesind
intolerantundkleinkariert
Städte wollen Alkohol in der Öffentlichkeit verbieten. Das ist
falsch. Schon vor 300 Jahren waren Trinken und Rauchen
untersagt. Die Verbote hielten nicht lange, schreibt Gregor A. Rutz

I
m Jahr 1650 erliess der Zür-
cher Rat ein Alkoholverbot
für die Zeit nach 19 Uhr: Um
diese Zeit sollen sich die Bür-
ger nicht bei Wein und Bier
in den Gasthäusern herum-
treiben, fanden die städti-

schen Gesetzgeber. Weil daraufhin der
Alkoholkonsum namentlich in den
Morgenstunden in die Höhe schnellte,
wurden alkoholische Getränke in den
Zürcher Wirtshäusern gänzlich verbo-
ten. Nach massiven Protesten und
Umsatzeinbrüchen wurde das Verbot
1740 wieder gelockert.

Jetzt, im Herbst 2010, sind wir wie-
der so weit wie vor 360 Jahren: Der
Schweizerische Städteverband fordert
ein «Alkoholverbot im öffentlichen
Raum» für die Zeit von 24 bis 7 Uhr.
Die Stadt Chur hat ein solches Verbot
bereits vor zwei Jahren eingeführt.
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG)
doppelt nach – es hat eine Studie
finanziert, welche den Nutzen eines
solchen Verbots beweisen soll. Die
Studie kam zum gewünschten Ergeb-
nis: Ein Verkaufsverbot von Bier,
Wein und Schnaps in den Abend- und
Nachtstunden senke den Alkohol-
konsum bei den Jugendlichen, konnte
man kürzlich in den Zeitungen lesen.

Die Forderung ist nicht neu: Im
«Nationalen Programm Alkohol» for-
derte das BAG bereits vor drei Jahren
ein generelles Verkaufsverbot von
Alkohol zwischen 21 und 7 Uhr sowie
ein Alkoholverbot in Fussball- und
Eishockey-Stadien. Im Umfeld dieser
Stadien seien alkoholfreie Zonen zu
schaffen. Gleichzeitig sei eine Steuer-
erhöhung für alkoholische Getränke
zu prüfen. Die Eidgenössische Alko-
holverwaltung und die Fachstelle
«Suchtinfo Schweiz» wollen noch
weiter gehen und auch «Happy
Hours» verbieten. Die vergünstigte
Abgabe von Alkohol in Restaurants
und Klubs sei eine Unsitte.

Dass Politiker meinen, für jedes
Problem ein Gesetz schaffen zu müs-
sen, ist ein bekanntes Ärgernis. Dass
viele Bürger froh sind, wenn ihnen
jemand Anweisungen gibt, ist aber
ebenso unerfreulich. Vordergründig
meint man, Ordnung schaffen und
Sicherheit vermitteln zu können. Fak-
tisch aber sind solche Gesetze meist

Ausdruck von Intoleranz und Klein-
kariertheit. Und fast jedes Gesetz hat
seinen geschichtlichen Vorläufer –
kaum eine Massnahme von heute ist
wirklich neu.

So verfügte der Zürcher Rat im
Oktober 1670 ein Rauchverbot, um
die schädlichen Folgen des Tabaks zu
bekämpfen. Da dieses Gesetz nicht
durchsetzbar war, wurde das Verbot
bereits 1700 wieder gelockert. Ab 1756
war das Rauchen in Zürich wieder
erlaubt. Dass die Zürcher Stimmbür-
ger im September 2008 wiederum
über ein Rauchverbot abstimmten,
gehört zur Ironie der Geschichte.

B
ereits im Jahr 1571 er-
liess die Stadt Zürich
für die Zeit nach 19 Uhr
ein Ausgangsverbot
für Minderjährige. Im
folgenden Jahrhundert
wurde die Regelung

wieder gestrichen. Dies hinderte ver-
schiedenste Schweizer Gemeinden
von Kerzers über Zurzach bis nach
Gossau und Chur nicht daran, wieder-
um solche Ausgangsverbote einzufüh-
ren. Wie vor 400 Jahren.

Ordnung muss sein – auch optisch.
Darum ist die Möblierung von Stras-
sen- und Gartencafés mittlerweile
eine staatliche Angelegenheit. Das

Schweizerische Bundesgericht hat
entschieden, dass die Errichtung eines
Strassencafés neben der gewerbepoli-
zeilichen Bewilligung neu auch einer
Baubewilligung bedarf. Nach Auffas-
sung des Gerichts sind Bistrotische
und Sonnenschirme in Strassencafés
«Bauten und Anlagen», die «nur mit
behördlicher Bewilligung errichtet
oder geändert» werden dürfen.

V
on diesen behördli-
chen Kompetenzen
machen die Stadt-
verwaltungen aus-
nehmend Gebrauch:
Die entsprechenden
Verordnungen strot-

zen von Bürokratie und Amtsschim-
mel. Städte wie Winterthur oder Basel
regeln die Möblierung von Strassen-
cafés bis ins Detail: Sie definieren die
Farbe der Sonnenschirme (nicht zu
grell), das Material von Tischen und
Stühlen (Holz statt Plastic) oder den
Abstand zwischen Blumentöpfen
(mindestens 50 cm). Die Stadt Zürich
wollte kürzlich gar ein generelles
Lounge-Verbot aussprechen. Dies
scheiterte vorerst am Widerstand der
Bevölkerung.

Unerbittlich sind die Behörden bei
den Tankstellen-Shops: Vergangene
Woche verzeigte der Zürcher Stadt-
richter etliche Tankstellenpächter,
weil ihr Sortiment zu wenig auf die
«automobile Kundschaft» ausgerichtet
sei. Die bittere Erkenntnis: Am Sonn-
tag eine warme Pizza zu verkaufen, ist
zwar erlaubt. Eine tiefgekühlte Pizza
zu kaufen, ist jedoch verboten. Und an
öffentlichen Ruhe- und Feiertagen ist
es in Zürich strikte untersagt, Katzen-
futter oder Crèmedesserts zu verkau-
fen. Bei ihrer Razzia fand die Gewer-
bepolizei in gewissen Shops bis zu
6 verschiedene Tomatensaucen und
11 Sorten Katzenfutter in den Regalen.
Dies sei zu viel. Die Strafe für die
Shops ist hart: 800 Franken Busse
oder 5 Tage Gefängnis.

Da bleibt nur noch ein Wort zum
Sonntag: Lesen Sie doch wieder ein-
mal im Johannes-Evangelium. Sie wer-
den sehen: Auf der Hochzeitsfeier in
Kana hat Jesus Wasser in Wein ver-
wandelt – und nicht etwa umgekehrt.
Heute wäre wohl auch dies verboten.

Gregor A. Rutz

Der Jurist Gregor A. Rutz, 37, führt eine
PR-Agentur in Zollikon. Von 2001 bis
2008 war er Generalsekretär der SVP.
Zusammen mit Freunden aus FDP, CVP
und SVP gründete er 2006 die «IG Frei-
heit», die sich für die Freiheitsrechte der
Bürger und gegen den Erlass unnötiger
staatlicher Regulierungen einsetzt.

Chappatte

Der externe Standpunkt

Streit um Fluglärm

Statt zu verhandeln, hofft
die Schweiz auf Freunde
Deutlicher als diese Woche konnte man den Irrtum der Schweiz
nie erleben: Da präsentierte sich der neue deutsche Bundespräsi-
dent Wulff während seines Staatsbesuchs in Bern und Zürich als
«Freund der Schweiz». Ja gar von deutscher Liebe zum südlichen
Nachbarn war die Rede. Gleichentags ging auf die Schweiz die
politische Keule nieder: Das Europäische Gericht gab Deutsch-
land in seiner pickelharten Haltung im Zürcher Fluglärmstreit
vollumfänglich recht. Dabei geht man in der Schweiz immer wie-
der davon aus, dass auf freundliche Worte bald nette Taten folgen.

Diese Hoffnung ist falsch. Diplomatische Liebeserklärungen
und Sachpolitik haben nichts miteinander zu tun. Was im Steuer-
wie im Fluglärmstreit zählt, sind Fakten und zähe Verhandlungen.
Gerade in Sachen Fluglärm ist die Position der Schweiz zurzeit
aber eigentlich gut. Denn seit einem Jahr steht wissenschaftlich
beglaubigt fest, dass der Flughafen Zürich in Süddeutschland
nicht für zu hohe Lärmwerte sorgt. Doch was tut die Schweiz mit
diesem Trumpf in der Hand? Vernehmlich wenig. Nichts deutet
darauf hin, dass das Land in Verhandlungen mit Deutschland
Druck macht. Verkehrsminister Leuenberger sagte zum jüngsten
Richterspruch diese Woche nur lakonisch, er habe den Entscheid
so erwartet. Punkt. Sein Elan zur Lösung dieses Problems ist oh-
nehin vor Jahren erlahmt, als das Parlament «seinen» Staatsver-
trag ablehnte. So betrachtet sind die Aussichten gut: Ohne falsche
Hoffnungen und mit einem neuen Verkehrsminister kann es im
Lärmstreit für die Schweiz nur besser werden. (bto.)

Banken-Vorschriften

Globale Verschärfung ist gut
für unseren Finanzplatz
Heute Sonntag schicken sich Notenbanker und Vertreter der Fi-
nanzaufsicht aus aller Welt an, schärfere Vorschriften für Banken
zu verabschieden. Das «Basel III» getaufte neue Regelwerk sieht
Folgendes vor: Die Banken sollen ihre Geschäfte mit deutlich
mehr eigenen Mitteln unterlegen müssen. Ein Augenmerk liegt
auch auf der Qualität des Eigenkapitals. Die Massnahmen stärken
die Widerstandskraft des Finanzsystems und bewirken hoffent-
lich, dass der Staat den Banken in der nächsten Krise nicht wieder
unter die Arme greifen muss.

Für die Schweiz wäre ein dezidiertes Vorgehen auf internatio-
naler Ebene gut. Wegen des erheblichen Gewichts seiner beiden
Grossbanken muss unser Kleinstaat notfalls in Eigenregie Regeln
erlassen, will er eines Tages nicht wie Irland oder Island enden.
Diese beiden Länder haben an der Rettung ihrer Finanzinstitute
wohl noch jahrelang schwer zu tragen. Die Vergangenheit zeigt,
dass einige Banken ihren Spielraum auf Biegen und Brechen
nutzen, um die Gewinne zu maximieren. Deswegen gibt es keine
Alternative zur Verschärfung der Spielregeln. Wenn die neuen
Eigenkapitalvorschriften streng genug ausfallen, bleibt es der
Schweiz erspart, mit ihren eigenen Regeln weit über die interna-
tionalen Standards hinauszugehen. So würden Schweizer Banken
– die hierzulande grundsätzlich exzellente Bedingungen vorfin-
den – gegenüber ihrer Konkurrenz nicht benachteiligt. Und eine
Verlagerung ins Ausland, wie sie UBS-Chef Oswald Grübel ein-
mal angedroht hat, wäre definitiv vom Tisch. (stä.)

Polizeiaktion in Biel

Kurzeinsätzegibt’snurimTV
Behelmte Grenadiere in kugelsicheren Westen durchstreifen ein
verwinkeltes Quartier. Polizeihunde nehmen Spur auf. Ein Heli-
kopter mit Wärmebildkamera sucht: einen Sonderling, der vor
Jahren von der Bildfläche verschwunden ist – um bewaffnet wie-
der aufzutauchen und einen Polizisten in den Kopf zu schiessen.
Der Einsatz von Sondereinheiten in Biel bedient uns mit Bildern,
die wir aus US-Polizeiserien kennen. Mit Bildern, die unsere Er-
wartungen an die Polizeiarbeit prägen. Wenn im TV die Eliteein-
heit eingreift, geht’s zackig: Türe eintreten, Nebelpetarde werfen,
mit Pistole und Taschenlampe durch alle Zimmer, nach 50 Minu-
ten ist jeder Täter gefasst. In Biel dagegen dauert die Jagd auf den
67-jährigen Peter Hans Kneubühl Tage. Und es wird gespottet.
«100 Schweizer Polizisten können Pensionär mit Gewehr nicht
fassen», titelt die «Washington Post». Die Häme ist fehl am Platz.
Wir sehen Polizeiarbeit, keine TV-Episode. (bis.)

Altbundesrat Josef Deiss wird für ein Jahr Präsident der Uno-Generalversammlung.


